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Entscheid Nr. 105 12020

Urs und Ursula Reinhardt-Horst, Laufenstrasse 85 und Corinne und Fabian Corbat-Rein-
hardt, Laufenstrasse 87, Wahlen; Gesuch um Lärmschutzsanierungsmassnahmen Lau-
fenstrasse 85 und 87, Wahlen

l. SncnvERHALT

1.1 Für die Laufenstrasse in der Gemeinde Wahlen liegt ein Lärmsanierungsprojekt (LSP) mit
Datum vom 25. April 2017 vor. Die Gebäude Laufenstrasse 85 und 87 liegen in der Lärm-
empfindlichkeitsstufe (ES) ll, der massgebende lmmissionsgrenzwert (lGW) liegt in der ES ll
bei 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht. Die im LSP ermittelten Lärmbelastungen
(Tag/Nacht) sind wie folgt:
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Laufenstrasse 85

1.2 Aus der Tabelle geht hervor, dass der massgebende IGW bei beiden Gebäuden in allen Zu-
ständen in der Nacht eingehalten wird. Am Tag wird der IGW bei beiden Gebäuden im Zu-
stand 2035 ohne Massnahmen überschritten. Mit Massnahmen wird der IGW jedoch bei bei-
den Gebäuden im Zustand 2035 eingehalten. Als Massnahme wurde der Einbau eines hoch-
wirksamen lärmmindernden Belags vorgesehen.

1 .3 Mit Schreiben vom 17. Juni 2019 ersuchten Urs und Ursula Reinhardt-Horst, vertreten durch
RA Martin Looser, ettlersuter Rechtsanwälte, um Einsicht in die Akten zu den erfolgten stras-
senlärmsanierungsrechtlichen Abklärungen und den geplanten Vorkehren, Die Akten wurden
den Gesuchstellern in der Folge zugestellt.

1.4 Am 23. Dezember 2019 reichten Urs und Ursula Reinhardt-Horst, Laufenstrasse 85, 4246
Wahlen und Corinne und Fabian Corbat-Reinhardt, Laufenstrasse 87, 4246Wahlen, alle ver-
treten durch RA Martin Looser und MLaw Annina Dillier, ettlersuter Rechtsanwälte, Klaus-
strasse 43, Postfach 3062, 8034 Zürich, ein Gesuch um Lärmschutzsanierungsmassnahmen
an der Laufenstrasse in Wahlen ein. Sie beantragen die Herabsetzung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, zumindest bis zum Einbau eines lärmarmen Strassen-
belags. Eventualiter beantragen sie, es sei der Einbau des lärmarmen Strassenbelags umge-
hend an Hand zu nehmen und bis spätestens 31. Dezember 2O2O umzusetzen, wobei die
zulässige Höchstgeschwindigkeit auch dann herabzusetzen sei, falls der IGW trotz Einbaus

Laufenstrasse 87
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ohne Massnahmen
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eines lärmarmen Belags nicht eingehalten werden kann. Zudem beantragen die Gesuchstel-
ler, es sei die Laufenstrasse für den Lastwagenverkehr zu sperren, eventuell beschränkt auf
die Nachtzeit und die erste Morgenstunde. ln jedem Fall sei ein Verkehrsgutachten in Bezug
auf die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einzuholen und schliesslich sei
auch in jedem Fall auf die Gewährung von Erleichterungen zu verzichten.

EnwÄcurucen

Gemäss $ 3 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Kantons Basel-Landschaft (VwVG BL)
kann jedermann einer Behörde ein rechtliches Begehren stellen. Gemäss $ 25 Abs. 2 VwVG
BL hat die angerufene zuständige Behörde dem Begehren um Erlass einer Verfügung zu
entsprechen, wenn ein schutzwürdiges lnteresse nachgewiesen wird.

Die Gesuchsteller sind von dem LSP Laufenstrasse Wahlen betroffen, haben jedoch keine
Erleichterungsverfügung erhalten. Für die Liegenschaften wurde stattdessen als Sanierungs-
massnahme der Einbau eines lärmmindernden Belags vorgesehen. Die Gesuchsteller mo-
nieren, dass sie bisher keine Sanierungsverfügung, welche den Einbau des lärmarmen
Strassenbelags vorsehen würde, erhalten haben. Ausserdem stellen sie sich auf den Stand-
punkt, dass das LSP nicht rechtsgenüglich durchgeführt worden sei, da es vom Amt für
Raumplanung und vom Tiefbauamt genehmigt worden sei, obwohl für solche Projekte ge-
mäss $ 15 Abs. 2 Strassengesetz des Kantons Basel-Landschaft (StrG) die Bau- und Um-
weltschutzdirektion die zuständige Behörde sei.

lm Kanton Basel-Landschaft wird die Erarbeitung von Lärmschutzprojekten durch das Tief-
bauamt als zuständiges Amt für die Kantonsstrassen (gemäss $ 25 Abs. 2 lit. d Dienstord-
nung der Bau- und Umweltschutzdirektion IDO BUD]) beauftragt und durch die Abteilung
Lärmschutz des Amts für Raumplanung als Vollzugsbehörde im Bereich Lärmschutz ($ 16
Abs. 2 lit. f DO BUD) fachlich eng begleitet. Am Ende der Projekterarbeitung und bei Vorlie-
gen des LSP-Berichts wird dieser durch das Tiefbauamt verabschiedet und durch das Amt
für Raumplanung genehmigt. Die Ebene der Direktion ist für Beschlüsse von Bauprojekten
vorgesehen ($15 Abs. 2 StrG). Bei einem LSP, das nicht gleichzeitig konkrete bauliche
Massnahmen, wie beispielsweise die Errichtung einer Lärmschutzmauer beschliesst, handelt
es sich nicht um ein Bauprojekt nach $ 15 StrG, womit auch kein Entscheid der Bau- und
Umweltschutzdirektion erforderlich ist. Das LSP ist diesbezüglich nicht zu beanstanden. Für
den Einbau eines lärmmindernden Strassenbelags erfolgt ein separates Verfahren. Für die
von verbleibender IGW-Überschreitung betroffenen Gebäude wird die Erleichterung durch
die Bau- und Umweltschutzdirektion mittels Entscheid gewährt. Die übrigen vom LSP be-
troffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümer werden von der Fachstelle Lärmschutz
brieflich kontaktiert und über die Ergebnisse des LSP und die vorgesehenen Lärmschutz-
massnahmen informiert. Mit dem Eintreten auf das vorliegende Gesuch wird den Gesuch-
stellern die Möglichkeit erteilt, ein formelles venrualtungsrechtliches Verfahren betreffend die
Ergebnisse des LSP durchzuführen. Es wird daher das Bestehen eines schutzwürdigen lnte-
resses angenommen und den Erlass einer Verfügung im Sinne von $ 25 Abs. 2 VwVG BL an
Hand genommen.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion erachtet sich als zuständig für die Beurteilung des vor-
liegenden Gesuchs. Gemäss $ 3 Abs. 1 lit. a Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft
(SVG BL) entscheidet die Sicherheitsdirektion in Verbindung mit der Bau- und Umwelt-
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schutzdirektion über alle Verkehrsanordnungen und Verkehrsbeschränkungen auf Kantons-
strassen. Die Gesuchsteller stellen aus diesem Grund den Verfahrensantrag, es sei das
Lärmsanierungsverfahren mit demjenigen der Sicherheitsdirektion um Anordnung einer Ge-
schwindigkeitsreduktion zu koordinieren. Dem Verfahrensantrag wird entsprochen und die
Sicherheitsdirektion wurde über das Vorliegen des Gesuchs informiert.

2.5 Es wird auf das Gesuch eingetreten.

2.6 Die Gesuchsteller führen unter dem Titel Sachverhalt aus, dass sie im Jahr 2014 eine Stras-
senlärmmessung durch die Gruner AG erstellen liessen. Die Gruner AG sei dabei zu dem
Schluss gekommen, dass der IGW auch in der Nacht leicht, d.h. um 1.1 dB überschritten sei.
Es könne davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen viel exakter seien, als die Zahlen
im LSP. Die übrigen gemäss LSP ermittelten Werte werden in ihrem Gesuch jedoch nicht ex-
plizit beanstandet. Ebenfalls nicht bestritten wird, dass für die Liegenschaft Laufenstrasse 85
im lst-Zustand 2015 keine Überschreitung des IGW vorliegt. Betreffend die Laufenstrasse 85
kann somit festgehalten werden, dass keinerlei Dringlichkeit für die Ergreifung von Lärmsa-
nierungsmassnahmen vorliegt, da der Grenzurert derzeit eingehalten wird.

2.7 Gemäss Anhang 2Ziffer 1 Absatz 2 der Lärmschutz-Verordnung (LSV) empfiehlt das Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) den Vollzugsbehörden entsprechend dem Stand der Technik ge-
eignete Berechnungsverfahren. lm Leitfaden Strassenlärm des BAFU und des Bundesamts
für Strassen (ASTRA), Kapitel 4, empfiehlt das BAFU für die Berechnung des Strassenver-
kehrslärms im Allgemeinen das Berechnungsmodell STL86+ anzuwenden. Die Kantone set-
zen denn auch bei ihren strassenlärmtechnischen Ermittlungen inklusive Strassenlärmsanie-
rungen nach wie vor auf das Modell STL86+. Dieses hat sich in der Vergangenheit aufgrund
der Erfahrung auch im Nahbereich (also dem Bereich, welcher für allfällige Nachweise einer
Überschreitung der Grenzwerte massgeblich ist) sehr bewährt. Um Unsicherheiten betref-
fend Schallausbreitung und deren Bodenabsorption entgegenzuwirken, werden im Auftrag
des Tiefbauamts regelmässige, standardisierte Messungen vorgenommen, welche zur Kalib-
rierung der Lärmberechnungen dienen. Es zeigt sich, dass die Genauigkeit im Mittel oftmals
weniger als 1 dB vom Modell abweicht. Das STL86+-Modell hat damit für die Anforderungen
der Lärmsanierungsprojekte beiWeitem eine genügende Genauigkeit, zumal Differenzen
von weniger als 1 dB ohnehin im Bereich der Messungenauigkeit liegen.

2.8 Kommt dazu, dass die LSV in Anhang 3, Ziffer 35 Abs. 1 bei einer Verkehrsmenge von weni-
ger als 100 Fahrzeugen pro Stunde eine Pegelkorrektur K1 arvischen 0 und -5 dB vorsieht.
Dies bedeutet, dass der massgebende Beurteilungspegel hinsichtlich der Grenzwerte nicht
dem effektiv gemessenen oder berechneten Pegel entspricht sondern dem Pegel inklusive
Korrektur. Bei der Laufenstrasse beträgt die Korrektur für den lst-Zustand 2015 in der Nacht
-4.3 dB und für die Zustände 2035 ohne und mit Massnahmen -3.7 dB. Dies erklärt auch,
weshalb der IGW bei beiden Gebäuden in allen Zuständen in der Nacht eingehalten wird.

2.9 Aus den dargelegten Gründen erweist sich die im LSV angewendete Methode zur Ermittlung
der für die Beurteilung der Lärmbelastung ermittelten Zahlen als rechtmässig. Es kann auf
die ermittelten Werte abgestellt werden.

2.10 Die Gesuchsteller machen weiter geltend, dass, auch wenn der IGW nachts gemäss dem
vorliegenden LSP für beide Liegenschaften nicht überschritten wird, trotzdem zu beachten .

sei, dass laute Einzelschallereignisse zu gesundheitsschädlichen Aufiruachreaktionen führen
würden. Die Lärmbelastung sei nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Mittelungspegel
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nach LSV zu beurteilen, sondern es bedürfe gemäss Urteil des Bundesgerichts
1 C _589 l2O1 4, 8.6.2, e i ne r Maxi ma I pegel betrachtu n g.

2.11 Die Gesuchsteller implizieren, dass zusätzlich zu dieser Mittelungspegelbetrachtung seit
dem Urteil 1C 589/2014 immer auch eine Maximalpegelbetrachtung vorgenommen werden
müsse, um die Lärmbelastung zu beurteilen. Dies trifft nicht zu. Gemäss der LSV ist nach
wie vor der Mittelungspegel für die Beurteilung der Lärmbelastung massgeblich. Dies wird
denn auch im durch die Gesuchsteller vorgebrachten Urteil 1C_58912014 entsprechend fest-
gehalten. Darin wird ausgeführt, dass Art. 13 Umweltschutzgesetz (USG) den Bundesrat be-
auftragt, lmmissionsgrenzwerte für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen festzulegen. Diesem Auftrag kam der Bundesrat in der LSV nach, indem in deren An-
hängen Belastungsgrenarerte (Planungswerte, lmmissionsgrenzwerte und Alarmwerte) und
die dazugehörenden Beurteilungspegel für verschiedene Lärmarten und Empfindlichkeitsstu-
fen festgelegt wurden. Für den Strassenverkehrslärm (Anhang 3) gilt der Beurteilungspegel
Lr, der auf dem A-bewerteten Mittelungspegel Leq beruht. Dieser wird für den durchschnittli-
chen Tages- und Nachtverkehr ermittelt, d.h. den stündlichen Verkehr von 06 bis 22 Uhr und
von 22 bis 06 Uhr im Jahresmittel. Dieser Mittelungspegel ist somit massgeblich, wenn es
um die Frage geht, ob eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umwelt-
belastung besteht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_589/2014 E. 6.3).

2.12 Für die Beurteilung der Lärmbelastung ist demnach eine Mittelungspegelbetrachtung votzu-
nehmen, wie dies im Rahmen des vorliegenden LSP erfolgt ist. Das LSP erweist sich auch
aus dieser Sichtweise als rechtmässig und es kann auf die ermittelten Werte zur Beurteilung
der Lärmbelastung abgestellt werden. Dies führt zu dem Ergebnis, dass der IGW in der
Nacht in allen Zuständen, mithin sogar im Zustand 2035 ohne Massnahmen, bei beiden Lie-
genschaften stets eingehalten wird und daher kein Handlungsbedarf zur Ergreifung von
Massnahmen zur Lärmverminderung in der Nacht besteht.

2.13 Gemäss dem Bundesgerichtsentscheid kann eine Maximalpegelbetrachtung zusätzlich vor-
genommen werden, jedoch erst im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeitsprüfung,
sofern ein Gutachten nach 108 Abs. 4 Signalisationsverordnung (SSV) erarbeitet wird (Urteil
des Bundesgerichts 1C_589/2014 E. 6.4 und 6.5). lm vorliegenden Fall wurde jedoch kein
Verkehrsgutachten erstellt. Nachstehend wird darauf einzugehen sein, dass zu Recht kein
Verkehrsgutachten eingeholt wurde und sich damit eine Maximalpegelbetrachtung erÜbrigt.
Auf die Ausführungen der Gesuchsteller im Zusammenhang mit den Effekten, welche zum
Auftreten von Maximalpegeln führen sollen, wird daher vorliegend nicht weiter eingegangen.

2.14 Die Gesuchsteller machen unter dem Titel Rechtliches in erster Linie geltend, die Sanie-
rungsfrist gemäss Afi.. 17 Abs. 4 lit. b LSV sei am 31. März 2018 definitiv abgelaufen und der
aktuelle Zustand der Laufenstrasse sei damit in lärmrechtlicher Hinsicht rechtswidrig und

eine Lärmsanierung dringlich. Es seien alle möglichen Sanierungsmassnahmen zu prüfen

und ein Gutachten nach Art. 108 Abs. 4 SSV einzuholen. Später gehen die Gesuchsteller un-
ter der Ziffer 2.3 auf den Einbau lärmarmer Strassenbeläge als mögliche Sanierungsmass-
nahme ein. Dabei beanstanden sie, dass für den Einbau des Strassenbelags im LSP ledig-
lich der Strassenabschnitt an der Laufenstrasse 15 und 16 genannt werde, welcher sich am
entgegengesetzten Ende der Laufenstrasse befinde. Es sei daher davon auszugehen, dass
der Einbau des Strassenbelags für den Strassenabschnitt, welcher die Laufenstrasse 85 und

87 erfasse , zum Zeitpunkt des LSP nicht in Planung war.
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2.15 Bei der en^/ähnten Tabelle mit den Strassenabschnitten 15 und 16 handelt es sich nicht um
den Abschnitt der Gebäudenummern Laufenstrasse 15 und 16, sondern um die Abschnitte
15 und 16 gemäss Ubersichtsplan im Plananhang 3.1 - 3a des LSP-Berichts. ln der Legende
des Plananhangs ist das System der Nummerierung von Objekten und Strassenabschnitten
erläutert. Die Liegenschaften Laufenstrasse 85 und 87 der Gesuchsteller liegen im Rahmen
des Strassenabschnitts 15. Der Einbau des lärmmindernden Strassenbelags wurde gemäss
LSV demnach für den Strassenabschnitt vorgesehen, an welchem die Liegenschaften der
Gesuchsteller angrenzen.

2.16 Weiter monieren die Gesuchsteller, dass die Baudirektion den Einbau immer wieder hinaus-
gezögert habe. So habe es in einem Schreiben vom 22. Juni 2017 noch geheissen, der
Strassenbelag werde voraussichtlich im Jahr 2O2O eingebaut. lm Schreiben vom 28. Januar
2019 sei hingegen die Rede davon, dass der Strassenbelag gemäss aktuellem Stand der
Mehrjahresplanung im Jahr 2023 erfolgen soll. ln Anbetracht dessen, dass die Sanierungs-
frist bereits am 31 . März 2018 abgelaufen sei, erscheine eine wirksame Lärmsanierung mehr
als dringlich.

2.17 Gemäss Leitfaden Strassenlärm des BAFU und ASTRA aus dem Jahre 2006 (S. 23, Ziffer
3.9) gilt betreffend die Wirkung von Belägen in einem Lärmsanierungsprojekt folgendes: <Die
Wirkung eines Belagsersatzes darf bei der Lärmsanierung nur berücksichtigt werden, wenn
der Belagsersatz entweder in innerhalb der nächsten 5 Jahre erfolgt oder in einem verbindli-
chen Programm festgelegt ist (Entscheide und Finanzierung sichergestellt).>. Der Einbau ei-
nes neuen lärmmindernden Strassenbelags erfordert Planung und allenfalls Koordination mit
weiteren Strassenbauprojekten. Wenn beispielsweise Werkleitungen innerhalb des Strassen-
trassees in absehbarem Zeitraum saniert werden müssen, muss der Einbau eines Strassen-
belags mit diesem Vorhaben abgestimmt werden. Es wäre unsinnig, wenn der Strassenbelag
unverzüglich eingesetá werden würde und nach kurzer Zeit bereits wieder entfernt werden
müsste, um andere notwendige Arbeiten im Strassenraum vorzunehmen. Ausserdem erfor-
dert die Planung ebenfalls gebührend Zeit, damit sämtliche gesetzlichen Bestimmungen,
welche im Zusammenhang mit dem Strassenbau einschlägig sind, eingehalten werden kön-
nen. Es gilt Verfahrensabläufe und Bestimmungen aus dem Beschaffungsrecht oder auch
Bestimmungen hinsichtlich der Planung und der öffentlichen Auflage eines Bauprojekts zu
beachten, welche die Dauer bis zum Einbau beeinflussen. Diesen Umständen trägt der Leit-
faden Strassenlärm Rechnung und legt den massgeblichen Zeitraum auf 5 Jahre fest. Dies
gilt unabhängig davon, ob die Sanierungsfrist per 31. März 2018 definitiv abgelaufen ist. Er-
forderlich ist, dass die Sanierungsprojekte bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und die
notwendigen Massnahmen bestimmt werden. Handelt es sich bei der festgelegten Mass-
nahme um den Einbau eines lärmmindernden Strassenbelags, so darf die Wirkung dieses
Belags berücksichtigt werden, wenn der Einbau innert 5 Jahren erfolgt oder dieser in einem
verbindlichen Programm festgelegt ist.

2.18 Dezeit sind die Planungsarbeiten im Gang und Beprobungen des Strassenkörpers haben an
verschiedenen Stellen bereits stattgefunden. Da voraussichtlich auch der Strassenkoffer er-' setá und Werkleitungen erneuert werden müssen, wäre ein unüberlegter und voreiliger Ein-
bau des hochwirksamen Deckbelags nicht verhältnismässig und es wÜrde von der Bevölke-
rung nicht verstanden, wenn die Strasse kurze Zeit nach der Erneuerung des Deckbelags
erneut aufgerissen werden würde. Eine erneute Besprechung mit allen Beteiligten hat erge-
ben, dass das Projekt innerhalb des Tiefbauamts prioritär behandelt wird. Aus aktueller Sicht
des Kantons und unter Voraussetzung, dass die Gemeinde und die Werkeigentümer dem
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betroffenen Strassenabschnitt ebenfalls eine hohe Priorität einräumen sowie unter der Vo-
raussetzung, dass das Projekt ohne unerwartete Verzögerungen aufgrund von Rechtsmittel-
verfahren durchgeführt werden kann, ist die Strassensanierung bereits ab dem Jahr 2022
möglich. Wie es zudem bereits gegenüber den Gesuchstellern verbindlich kommuniziert
wurde, sieht die Mehrjahresplanung ohnehin einen Belagsersatz bis zum Jahr 2023 vor.

2.19 Zusammengefasst darf der Einbau des lärmmindernden Belags für die Beurteilung der Lärm-
belastung an der Laufenstrasse berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich, dass für die Lie-
genschaften der Gesuchsteller im massgeblichen Zustand 2035 keine Uberschreitung des
IGW mehr vorliegt. Das Ziel der LSV, den IGW mittels angemessener Lärmsanierungsmass-
nahme einzuhalten, wird damit erreicht. Die Ergreifung weiterer und darüber hinaus gehen-
der Massnahmen erübrigt sich damit.

2.20 Ebenfalls unter dem Titel Rechtliches führen die Gesuchsteller aus, dass die Kurzbeurteilung
hinsichtlich der abweichenden Höchstgeschwindigkeit im Rahmen des LSP wenig nachvoll-
ziehbar, bzw. fehlerhaft sei. Die Gesuchsteller stellen sich auf den Standpunkt, dass alle in

Betracht kommenden Sanierungsmassnahmen und ihre Auswirkungen hinreichend geprüft
werden müssen. lm Rahmen des LSP sei hinsichtlich der Temporeduktion nur eine Kurzbe-
urteilung erfolgt. Dies sei mit der Begründung erfolgt, dass im Plangenehm.igungsverfahren
nicht alle denkbaren Alternativen im Detail projektiert werden müssen. Die Gesuchsteller mo-
nieren hier, dass es sich im vorliegenden Verfahren jedoch nicht um ein Plangenehmigungs-
verfahren des Bundes handle, womit eine Kurzbeurteilung nicht zulässig sei, sondern eine
umfangreiche Prüfung erforderlich sei. Die ungenügende Prüfung sei weiter vor allem vor
dem Hintergrund inakzeptabel, <dass die Anwohner auch künftig, auf unabsehbare Zeit hin-
aus, mit gesundheitsschädlichem Lärm leben müssen>>. Gemäss Bundesgericht setze dies
voraus, dass alle möglichen und zumutbaren Sanierungsmassnahmen ausgeschöpft werden
(Urteil des Bundesgerichts 1C_5891201 4).

2.21 lm Urteil des Bundesgerichts 1C_1112017, E. 2.1, heisst es, die Gewährung von Erleichte-
rungen muss restriktiv gehandhabt werden. Sie setzt voraus, dass die in Betracht kommen-
den Sanierungsmassnahmen und ihre Auswirkungen hinreichend geprüft wurden. Allerdings
müssen nicht alle denkbaren Alternativen im Detail projektiert werden. Varianten, die erhebli-
che Nachteile auñrueisen oder offensichtlich unverhältnismässig erscheinen, dürfen nach ei-
ner ersten summarischen Prüfung aus dem Auswahlverfahren ausgeschlossen werden (mit
weiterem Verweis auf Urteil 1C_7412012, E.3.1). Diese Aussagen des Bundesgerichts be-
ziehen sich nicht nur auf das Plangenehmigungsverfahren des Bundes, sondern gelten für
alle Verfahren, in welchen Lärmsanierungsmassnahmen oder die Gewährung von Erleichte-
rungen geprüft werden.

2.22 lm vorliegenden Fall erfolgte eine erste summarische Prüfung diverser Lärmschutzmassnah-
men. Die neben dem Belagsersatz summarisch geprüfte Sanierungsvariante Temporeduk-
tion auf 30 km/h, deren Resultate in das Dokument <Kurzbeurteilung abweichende Höchst-
geschwindigkeit> einflossen, hielt der Verhältnismässigkeitsprüfung nicht stand. Falls diese
Kurzbeurteilung eine Herabsetzung der Geschwindigkeit als zweck- und verhältnismässig
erachtet hätte, und keine andere Massnahme zur Lärmsanierung möglich gewesen wäre,
wäre ein Gutachten gemäss Art. 108 SSV zu erstellen gewesen. Entscheidend ist jedoch,

dass die Überschreitung des IGW im vorliegenden Fall mit einer anderen angemessenen
und verhältnismässigen Massnahme eingedämmt werden kann. Der geplante Einbau des
lärmmindernden Belags führt dazu, dass keine Uberschreitung des IGW mehr vorliegt. Damit

!rt

22. April2O2O 6/9



BASEL
LANDSCHAFT

müssen nicht noch weitere zusätzliche Lärmsanierungsmassnahmen im Detail geprüft wer-
den. Das massgebliche Ziel der Einhaltung des IGW wird bereits erreicht. Aus diesem Grund
erübrigt sich eine erneute Uberprüfung des Kurzgutachtens betreffend Tempo 30. Vor die-
sem Hintergrund enrueist es sich als rechtmässig, dass kein Gutachten nach Art. 108 SSV
eingeholt wurde. Aus dem gleichen Grund ist es auch nicht angezeigt, dies zum jetzigen
Zeitpunkt nachzuholen. Es wird daher nicht weiter auf die Ausführungen der Gesuchsteller in
diesem Zusammenhang eingegangen.

2.23 Wie die Gesuchsteller selbst ausführen, hat das Bundesgericht in seinem Urteil
1C_589/2014 festgehalten, dass es zu verhindern gelte, dass Anwohner auch künftig, auf
unabsehbareZeit hinaus, mit gesundheitsschädlichem Lärm leben müssen. lm vorliegenden
Fall wird jedoch die Sanierungsvariante des Einbaus eines lärmarmen Belags geplant. Auch
wenn dieser erst ab dem Jahre 2022 realisiert wird, heisst dies immer noch nicht, dass die
Gesuchsteller auf unabsehbareZeit hinaus mit übermässigem Lärm leben müssen. Die
Lärmsanierung wird sobald dies im Rahmen weiterer geltender Gesetze und Verfahren mög-
lich ist vorgenommen und die Bundesvorgaben werden damit erfüllt. Nach wie vor gilt, dass
bei den Liegenschaften der Gesuchsteller derzeit keine Überschreitung des IGW in der
Nacht besteht. Bei der Liegenschaft Laufenstrasse 85 besteht zudem derzeit auch keine
Überschreitung am Tag..Die Liegenschaft 87 weist eine Überschreitung von lediglich 1 dB
am Tag aus. Um diese Uberschreitung einzudämmen, wurde mit der geplanten Sanierungs-
massnahme eine verhältnis- und zweckmässige Variante ausgewählt. Dass bis zu deren Ein-
bau eine gewisse Zeit vergeht, ist hinzunehmen. Der geplante Zeitraum ist notwendig, um
alle gesetzlichen Vorgaben im Rahmen eines Strassenbauprojekts einzuhalten.

2.24 Schliesslich beantragen die Gesuchsteller, ein Lastwagenfahrverbot als weitere Sanierungs-
massnahme zu ergreifen. ln erster Linie sei dies tagsüber und nachts anzuordnen, eventuali-
ter jedoch immerhin nachts und in den frühen Morgenstunden.

2.25 Für den Eflass eines Lastwagenfahrverbots auf der Laufenstrasse mÜssten die Vorausset-
zungen gemäss Art. 3 Abs. 4 SVG erfüllt sein. Demnach können Beschränkungen erlassen
werden, soweit der Schutz der Bewohner vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung
oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Ver-
hältnissen liegende Gründe dies erfordern. Vorliegend im Raum steht die Beschränkung der
Lastwagenfahrten auf der Laufenstrasse zum Schutz der Bewohner vor Lärm. Diesbezüglich
ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass mit dem Einbau eines lärmmindernden Belags be-
reits eine Lärmsanierungsmassnahme ergriffen wurde, welche dem Schutz der Anwohner
der Laufenstrasse vor Lärm dient. Da damit auch der IGW eingehalten wird, besteht kein Er-

fordernis, zusätzlich auch ein Lastwagenfahrverbot anzuordnen. Die Einführung eines Last-
wagenfahrverbots auf einem Kantonsstrassenabschnitt führt zudem zwangsläufig zu Umwe-
gen und damit längeren gefahrenen Distanzen des Schwerverkehrs. Der durch den Schwer-
verkehr verursachte Lärm würde dadurch nicht verschwinden, sondern lediglich auf andere
Verkehrsachsen und damit andere Lärmbetroffene verlagert. Der Kanton ist zu einer gesamt-

heitlichen Betrachtung verpflichtet. lm gesamtheitlichen Kontext ist festzuhalten, dass ein
ganzheitliches Lastwagenfahrverbot auf der Laufenstrasse weder ökologisch noch ökono-
misch sinnvollwäre.

2.26 Da keine Überschreitung des IGW in der Nacht vorliegt, sind jedenfalls keine Massnahmen
zur Verringerung des Verkehrs in der Nacht zu ergreifen, zumal für den Lastwagenverkehr
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gesamtschweizerisch bereits ein Nachtfahrverbot zwischen 22:Q0 Uhr und 05:00 Uhr sowie
ein Sonntagsfahrverbot gemäss Art. 91 Verkehrsregelverordnung (VRV) besteht.

2.27 Hinsichtlich des Antrags um Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h auf der Laufenstrasse ist festzuhalten, dass durch die Polizei Basel-
Landschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten regelmässige Geschwindigkeitskontrollen sowie
Präventivmassnahmen, welche der Einhaltung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit die-
nen, bis anhin durchgeführt wurden und auch zukünftig weiterhin durchgeführt werden.

2.28 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das LSP für die Laufenstrasse in Wahlen rechts-
konform durchgeführt wurde. Als Lärmsanierungsmassnahme wurde der Einbau eines lärm-
mindernden Strassenbelags vorgesehen. Dass bis zu dessen Einbau eine gewisse Zeit ver-
geht, ist hinzunehmen. Der geplante Zeitraum ist notwendig, um alle gesetzlichen Vorgaben
im Rahmen eines Strassenbauprojekts einzuhalten. Nach erfolgter Durchführung der geplan-
ten Massnahme wird der IGW bei den Liegenschaften der Gesuchsteller eingehalten. Es
sind daher keine weiteren Sanierungsmassnahmen wie die Herabsetzung der Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h zu ergreifen.

Bescxr-uss

1. Das Gesuch um Anordnung von zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen an der Lau-
fenstrasse in Wahlen wird abgewiesen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen, von deren Empfang an gerechnet, beim Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, schriftlich Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren, eine
Begründung sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder der sie vertreten-
den Person enthalten. Diese Verlügung ist der Beschwerde im Original oder in Kopie beizu-
legen. Das Beschwerdeverfahren ist nach Massgabe von $ 20a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes kostenpflichtig.
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